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 Veröffentlicht am 19.03.1997

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §295;

Rechtssatz

Der gem § 295 BAO erlassene spätere Bescheid tritt insgesamt und zur Gänze an die Stelle des früheren Bescheides -

mag dieser nun rechtswidrigerweise berichtigt worden sein oder nicht.
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